
 
(4) Ab dem 18. Lebensjahr gilt weiterhin die ermä-

ßigte Gebühr für Schüler und Studenten, sofern 

diese weiterhin eine allgemeinbildende Schule, 

Berufsschule, Ausbildung oder Studium (bis 27 

Jahre) absolvieren (Nachweis erforderlich). 

(5) Eine Mehrfächerermäßigung in Höhe von 20 % 

der jeweiligen Unterrichtsgebühr wird gewährt 

für das zweite und alle weiteren Unterrichts-

fächer. Das erste Fach ist immer das Fach mit der 

höchsten Einzelgebühr. 

(6) Mehrfachermäßigungen: Die angeführten Ermä-

ßigungen 1-5 dürfen insgesamt 40 % nicht über-

steigen. Wird Familienermäßigung und Familien-

passermäßigung gleichzei9g gewährt, reduziert 

sich die Familienpassermäßigung um die Höhe 

der Familienermäßigung. 

 

§ 7 Zahlungsweise 

Die Zahlungspflich9gen haben mit der Anmeldung zum    

Unterricht die Stadtkasse zu ermäch9gen, die fälligen      

Unterrichtsgebühren von ihrem Bankkonto abbuchen zu 

lassen. 

§ 8 An- und Abmeldungen 

Abmeldungen können nur zum Ende des Schuljahres am    

31. Juli und zum Ende des Schulhalbjahres am 31. Januar 

erfolgen. Sie bedürfen der Schri>form und müssen           

spätestens am 15. Juni (mit Wirkung zum 31. Juli) oder am 

15. Dezember (mit Wirkung zum 31. Januar) der Schulleitung 

vorliegen. In besonders begründeten Ausnahmefällen ist 

eine Sonderregelung durch den Schulleiter möglich. 

Anmeldungen zum Schuljahresbeginn am 1. September  

müssen bis zum 15. Juni und Anmeldungen zum Schulhalb-

jahr am 1. Februar bis zum 15. Dezember vorliegen. Bei ver-

spätet eingehender Anmeldung besteht kein Anspruch mehr 

auf Zuweisung in ggfls. noch freie Unterrichtsstunden. 

 
§ 9 Sons�ges 

 

(1) Unterrichtsversäumnisse entbinden nicht von der 

Zahlung der Unterrichtsgebühr. Bei längerer   

Abwesenheit des Schülers sind nach vorheriger 

Absprache in begründeten Ausnahmefällen    

Sonderregelungen möglich. Hierüber entscheidet 

der Schulleiter. 

 

(2) Seitens der Lehrkra> nicht erteilte Unterrichts-

stunden werden nachgeholt oder anteilig        

ersta@et. 

 

(3) Einmal im Schuljahr kann der Unterricht je      

Schüler ersatzlos ausfallen, wenn der Lehrer im 

Au>rag der Kunst- und Musikschule an einer  

Fortbildungsmaßnahme teilnimmt. 
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Gebührenordnung 

- Abteilung Musik - 

Gül9g ab 1. September 2023 

Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Kunst- 

und Musikschule Donaueschingen vom 25. Juli 2017 in 

der Fassung vom 29. Juli 2020 

 

§ 1 Entstehungsgrundsatz 

Die Stadt Donaueschingen erhebt für die Bereitstellung 

von Unterricht an der Kunst- und Musikschule Gebühren. 

§ 2 Gebührenschuld 

Die Gebührenschuld entsteht nach Vorlage einer rechts-

gül9gen Anmeldung und wenn nicht innerhalb von 8    

Tagen nach Zusendung der Aufnahmebestä9gung eine  

Rücknahme der Anmeldung erfolgt. 

§ 3 Vorauszahlungen 

(1) Für die Gebührenschuld sind Vorauszahlungen 

zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit 

Beginn des Kalendermonats. Beginnt die     

Gebührenpflicht während des Veranlagungs-

zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen 

mit Beginn des folgenden Kalendermonats. 

 

(2) Jeder Vorauszahlung liegen 36 Unterrichtsein-

heiten im Jahr zugrunde. 

 

 

 

 

 
 



 
§ 4 Fälligkeit 

Die in § 5 genannten Unterrichtsgebühren sind Einzelgebüh-

ren für jede bereitgestellte Unterrichtsstunde. Diese werden 

den Zahlungspflich9gen als monatliche Teilbeträge zu Beginn 

des Monats abgebucht. Das Rechnungsjahr ist das Schuljahr 

vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres. Sollte 

das Schuljahr mehr oder weniger als 36 Unterrichtseinheiten 

umfassen, werden die Abschlagszahlungen mit der Anzahl 

der tatsächlich gehaltenen Unterrichtseinheiten verrechnet. 

Die Verrechnung erfolgt mit der letzten Abschlagszahlung. 

Ebenso werden Gutschri>en durch Unterrichtsausfall im Ver-

lauf des Schuljahres mit der letzten Abschlagszahlung ver-

rechnet. 

§ 5 Gebührensätze 

Die Gebührensätze sind in der nebenstehenden Tabelle      

aufgeführt. 

Instrumentenmiete: 

Die Vermietung der Instrumente obliegt dem Förderkreis der 

Abteilung Musik. Die Miete wird durch diesen gesondert in 

Rechnung gestellt, jeweils für die Zeiträume September bis 

Januar und Februar bis August. 

 

 
§ 6 Ermäßigungen 

(1) Familienermäßigung: Ab der Teilnahme des 

Zweiten Familienmitgliedes werden die       

Gebühren aller Familienmitglieder um 20 % 

ermäßigt. 

(2) Familienpassermäßigung: Für Inhaber des  

Familienpasses der Stadt Donaueschingen  

gelten Sonderregelungen entsprechend den 

Festlegungen des Gemeinderates. Derzeit ist  

in diesen Fällen die Gebührenermäßigung mit 

40 % festgelegt. 

(3) Musikvereinsermäßigung: Für Mitglieder von 

Blaskapellen in Donaueschingen, die von der 

Stadt Donaueschingen finanziell gefördert  

werden, gelten Sonderregelungen entspre-

chend den Festlegungen des Gemeinderates. 

Derzeit erhalten diese eine Ermäßigung in  

Höhe von 50 % auf die Unterrichtsgebühr.    

Die Höhe der Ermäßigung ist begrenzt auf die 

Unterrichts-formen A und B. Ab der Unter-

richtsform C (2 Bausteine) wird nur eine      

Ermäßigung in gleicher Höhe wie für den    

Baustein B gewährt. Ermäßigung wird nur für 

Fächer gewährt, die zur Regelbesetzung einer 

Blaskapelle gehören. Sie ist auf die Dauer von 

drei Jahren begrenzt. Bei entsprechender   

Eignung und Begabung des Schülers kann,  

sofern die im Haushaltsplan bereit gestellten 

Mi@el ausreichen, die Ermäßigung auf Antrag 

eines Erziehungsberech9gten des Schülers 

zweimal um je ein Jahr verlängert werden.   

Die Gesamtermäßigungszeit kann 5 Jahre  

nicht überschreiten. Die gewährte Ermäßigung 

muss zurückersta@et werden, wenn der    

Schüler bei entsprechender Eignung nicht   

bereit ist, mindestens zwei Jahre ak9v in der 

Blaskapelle mitzuwirken. 

 

Gebührensätze Abteilung Musik 
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